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in 24 fällen burdl) bie ftaatliche Verforgunggfommiffion,
in 16 gâHen durch bie Semeinnttgige Sefelîfcbaft. (Sine

Uiettungganftalt für Knaben BefteÇt fd^on feit bem
Sabre 1893, e3 ift bieg bie Slnftalt Klofterfiecbten,
ebemaligeg Sanbwaifenbaug.

3m SBalbenburgertal foU bie (SrfieHung einer
weitem gabl Neubauten für näcbfteg grübjabr geplant
fein. 3n Waldenburg felbft wirb bie grage betreffend
(Srftedung bon minbefteng geljn gröfjern 9ltbeitermobrt=
bäufern eifrig biglutiert. Siefelben mürben oberhalb
be8 ©täbtcheng an bie ßanbftrafje gu fteben Eotnmen
unb eine größere 3abl bon gamilien aufgunebmen ber®

mögen. Wie meit bag Unternehmen fcfjon gebieben, ift
ung aKerbmgg nicht befannt, eg märe aber ein fol^eg
Vorgeben für bag SBobl ber Satfcbaft nur gu begrüben,
umfomebr, menn bie mit ben projezierten Vauten in
Verbindung gebraute Vermehrung ber Arbeiterjabl ber
begebenden Ubrenfabrifen im fjufammenbang ftänbe.

Kinbenbau Sutern. Sie ©tobt Sutern mirb um
eine neue fatbolifcbe Kirche bereichert werben. Siefelbe
fommt in ben Dbergrunb unb füll 1000 Sigpläge
enthalten.

9îeue§ Sdiufeum in Scbaffbaufe». Ser btftorifch«
antiquarifdhe Verein beftfjloß taut „Sßiittertlj. Sagbi.",
bie Snitiatibe gu ergreifen, um in Verbindung mit bem
Kunftberein unb bem naturf)iftorif(hen Verein neue
Littel für ben Vau eiueg neuen Slîufeumg gu befcbaffen.
Sîacb ber Slnfidjt bon Sr. 9)MHer märe dafür in erfter
Sinie ein Vagar in Slugficht gu nehmen; ißrof. 3m£)of
regte bie ©rünbung eineg äJhtfeumgbaubereing an. Sie
bon Sr. $rep fei. gefiifteten 30,000 $r. befinden ficb
unter befonberer Verwaltung. Sie Vürgergemehtbe
©cbaffbaufen bat für ein neueg Sftufeum fd$on 20,000
granfen auf bie Seite gelegt. (Srgibt nun ein Vagar
noch 5—10,000 Qfranfen unb bereinigt man äße btefe
Selber gu einem Slfufenmgfonbg, bann liegt doch eine

iîlrdffdjujtpm
in îJcvhlctbuttgr.- nui iedtftnedten.

(©tngefanbt.)

Unter bem SRamen „Vlechfchuppe è" Verllei®
bungg® unb Sedfgwecfen" ift eine Vlechfchuppe
patentiert morben, welche ben ßwect üerfolgt, bie fonft
üblichen |>olgf(buppen, womit biele Sebäulichleiten ber®

fleibet werben, gu er fegen.
Siefe ©djuppe ift gegenüber ber ^olgfdjuppe nicht

nur gegen geuchtigfeit unb treuer bebeutenb wiberftanbg®
fähiger, fonbern fie ift auch gegen bireften IRegenfchlag
ein Schugmitiel ber barunter liegenben |>olgberlleibung,
indem infolge ber eigenartigen Konftrultion ber ©chuppe
(Uebergreifen beg unteren 3îanbeg über einen auf ber
Schuppe befindlichen SBulft) ein (Sinbringen bon SBaffer ic.
unter bie Schuppen unmöglich wirb. Snfolge ber Kapil®
larität wirb bei ben tpolgfdguppen bag Waffer unter bie
©chuppen geraten unb fo ein Raulen beg gwlgeg be®

mirlen, während bei ben Vleçhfchuppen biefe Kapillarität
nidbt Porbanben ift, weil ein ßeüengewebe, wie bag
beim §olg ber $aß ift, fehlt. Sa auch die gur Ver®

Wendung îommenben 9îâgel bon jeder Schuppe gebedtt
werben, ift ein Slbrofien berfelben auggefchloffen. 2luf=
bläbungen unb Vergaben ber Schuppen ifi rein un®

möglich.

Vermöge ber eigenartigen Konftrultion ber Schuppe
eignet ft<h biefelbe nicht nur für Umfaffunggwänbe bon
Käufern, fonbern gang befpnberg für Verlleibung bon
Sularnen, Sachborfptüngen, Surmbelraen unb noch
bielen andern Segenfiänben. Sluch für Vienen®, Sewädbg®
unb Sartenbäufer, Kegelbahnen jc. lann biefe Schuppe
alg Verlleibungg® unb Sedmaterial berwenbet werben.
— 3m §auginnern wirb biefe Schuppe ^auptfädhltc^
bei ©chüttfteinen, Vaberäumen unb Ofenumlleibungen,
fowie für Sarnituren aller Slrt Verwendung ; finden
lönnen, gang befonberg, weil die Schuppe in allen
Viecharten auggefübrt werben lann, fowie tob, ange®
ftrichen ober fogar emailliert gur Verwendung lommt.

$ug ber Slbbilbung ift dag Söefen ber unter 9tr.
26,204 patentierte Vlechfchuppe erfichtlich Sßäbereg ift
durch Wilhelm ßocber=Vu{cbor in Dberegg (Sippengell)
gu» erfahren.
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in 24 Fällen durch die staatliche Versorgungskommission,
in 16 Fällen durch die Gemeinnützige Gesellschaft. Eine
Rettungsanstalt für Knaben besteht schon seit dem
Jahre 1896, es ist dies die Anstalt Klosterfiechten,
ehemaliges Landwaisenhaus.

Im Waldenburgertal soll die Erstellung einer
wöitern Zahl Neubauten für nächstes Frühjahr geplant
sein. In Waldenburg selbst wird die Frage betreffend
Erstellung von mindestens zehn größern Arbeiterwohn-
Häusern eifrig diskutiert. Dieselben würden oberhalb
des Städtchens an die Landstraße zu stehen kommen
und eine größere Zahl von Familien auszunehmen ver-
mögen. Wie weit das Unternehmen schon gediehen, ist
uns allerdings nicht bekannt, es wäre aber ein solches
Vorgehen für das Wohl der Talschaft nur zu begrüßen,
umsomehr, wenn die mit den projektierten Bauten in
Verbindung gebrachte Vermehrung der Arbeiterzahl der
bestehenden Uhrenfabriken im Zusammenhang stände.

Kirchenbau Luzern. Die Stadt Luzern wird um
eine neue katholische Kirche bereichert werden. Dieselbe
kommt in den Obergrund und soll 1000 Sitzplätze
enthalten.

Neues Museum in Schaffhausen. Der historisch-
antiquarische Verein beschloß laut „Winterth. Tagbl.",
die Initiative zu ergreifen, um in Verbindung mit dem
Kunstverein und dem naturhistorischen Verein neue
Mittel für den Bau eines neuen Museums zu beschaffen.
Nach der Ansicht von Dr. Müller wäre dafür in erster
Linie ein Bazar in Aussicht zu nehmen; Prof. Jmhof
regte die Gründung eines Museumsbauvereius an. Die
von Dr. Frey sel. gestifteten 30,000 Fr. befinden sich

unter besonderer Verwaltung Die Bürgergemeinde
Schaffhausen hat für ein neues Museum schon 20,000
Franken auf die Seite gelegt. Ergibt nun ein Bazar
noch 5—10,000 Franken und vereinigt man alle diese
Gelder zu einem Museumsfonds, dann liegt doch eine

Klechschuppen

zu Verkteidungs- und Deckzwecken.
(Eingesandt.)

Unter dem Namen „Blechschuppe zu Verklei-
dungs- und Deckzwecken" ist eine Blechschuppe
patentiert worden, welche den Zweck verfolgt, die sonst
üblichen Holzschuppen, womit viele Gebäulichkeiten ver-
kleidet werden, zu ersetzen.

Diese Schuppe ist gegenüber der Holzschuppe nicht
nur gegen Feuchtigkeit und Feuer bedeutend Widerstands-
fähiger, sondern sie ist auch gegen direkten Regenschlag
ein Schutzmittel der darunter liegenden Holzverkleidung,
indem infolge der eigenartigen Konstruktion der Schuppe
(Uebergreifen des unteren Randes über einen auf der
Schuppe befindlichen Wulst) ein Eindringen von Wasser 2c.
unter die Schuppen unmöglich wird. Infolge der Kapil-
larität wird bei den Holzschuppen das Wasser unter die
Schuppen geraten und so ein Faulen des Holzes be-
wirken, während bei den Blechschuppsn diese Kapillarität
nicht vorhanden ist, weil ein Zellengewebe, wie das
beim Holz der Fall ist, fehlt. Da auch die zur Ver-

Wendung kommenden Nägel von jeder Schuppe gedeckt
werden, ist ein Abrosten derselben ausgeschlossen. Auf-
blähungen und Verziehen der Schuppen ist rein un-
möglich.

Vermöge der eigenartigen Konstruktion der Schuppe
eignet sich dieselbe nicht nur für Umfassungswände von
Häusern, sondern ganz besonders für Verkleidung von
Lukarnen, Dachvorsprüngen, Turmhelmen und noch
vielen andern Gegenständen. Auch für Bienen-, Gewächs-
und Gartenhäuser, Kegelbahnen ?c. kann diese Schuppe
als Verkleidungs- und Deckmaterial verwendet werden.
— Im Hausinnern wird diese Schuppe hauptsächlich
bei Schüttsteinen, Baderäumen und Ofenumkleidungen,
sowie für Garnituren aller Art Verwendung finden
können, ganz besonders, weil die Schuppe in allen
Blecharten ausgeführt werden kann, sowie roh, ange-
strichen oder sogar emailliert zur Verwendung kommt.

Aus der Abbildung ist das Wesen der unter Nr.
26,204 patentierte Blechschuppe ersichtlich. Näheres ist
durch Wilhelm Locher-Buschor in Oberegg (Appenzell)
zu- erfahren.
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